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JURISTISCHE FAKULTÄT 
LEHRSTUHL FÜR ARBEITSRECHT UND  
BÜRGERLICHES RECHT 

Seminar im Arbeitsrecht 
im Sommersemester 2026 

»Bundestariftreue« 

Professor Dr. Volker Rieble 

Seminar: 

Das Bundestariftreuegesetz befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Tariftreueforderungen 
staatlicher Auftraggeber sind unter vergaberechtlichen und kartellrechtlichen Gesichtspunkten zu 
prüfen. Der EuGH hat seine Rechtsprechung hierzu in den letzten Jahren geändert.  

Das Seminar geht diesen Rechtsfragen nach und beleuchtet auch den ökonomischen Hintergrund. 

Das Seminar ist Grundlagen- und Schwerpunktseminar (Schwerpunktbereich 5, Arbeits- und 
Sozialrecht), für LL.M.-Studenten ist die Veranstaltung nicht geeignet. Hinweise zum erwarteten 
wissenschaftlichen Arbeiten finden Sie auf der ZAAR-Homepage. 

Organisation: 

Das Seminar findet am Ende des Semesters geblockt voraussichtlich auf der Fraueninsel im Chiemsee 
»ohne Fluchtmöglichkeit« statt. Der Eigenkostenanteil beträgt 60,- €. Alternativ wird die Veranstaltung 
im ZAAR stattfinden. Seminarzusagen sind für beide Seiten verbindlich. 

Der Bearbeitungszeitraum umfasst einheitlich sechs Wochen und beginnt mit der Themenausgabe. 
Umfang: max. 55.000 Zeichen. 

Am 14.1.2026 findet um 10 Uhr s.t. via ZOOM eine Informationsveranstaltung zum Seminar statt, in 
der Professor Rieble eine allgemeine Einführung in die Thematik gibt und mögliche 
Seminararbeitsthemen nennt. Die Bearbeitungszeit ist vom 16.3.2026 bis 27.4.2026.  

In das Meeting können Sie sich über folgenden Link einwählen: 
https://lmu-munich.zoom-x.de/j/69841960544?pwd=Omio0eGaGkFaResgFAKIl3CFqYICQ3.1   

Organisatorische Fragen können Sie an reichert@zaar.de richten. Bitte überprüfen Sie vor der 
Informationsveranstaltung auf der ZAAR-Website, ob sich die Einwahldaten geändert haben. 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich zentral über das Studienbüro. Schwerpunktseminaristen müssen 
sich nach verbindlicher Zusage unsererseits zusätzlich beim Universitätsprüfungsamt für diese 
Examensleistung anmelden (beachten Sie hierzu bitte die Ankündigungen und Fristen des 
Prüfungsamtes). 


